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L Staatsgesetze 

II. KirChengesetze und Verordnungen 
Verordnung_ 

zur Änderung der Verordnung ·zur Regelung des Lehr
vikariats in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Liibeck 

Vom 13. Dezember 1972 

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kirchengesetzes· 
über die Vorbildung und Anstelhmgsfähigkeit der Pasto
ren in der Evangelisch-lutherischen Kirche :ln Lübeck vom 
1. April 1966 (KABI. · 1966 S. 171), zuletzt ge&ndert durch 
Kirchengesetz vom 2.0. März 1969 (KABI. 1969 S. 269) ver-
ordnet die Kirchenleitung: · 

Artikel 1 
Die Verordnung zur Regelung des Lehrvikariats in der 

Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck vom 1. Juli 1966 
·(KABI. 1967 S. 23~).in der Fassung vom 19. Mai 1971-(KABI. 
1.971 S. 53) wird wie folgt geändert: · · 

1. . a) § 1·Absätze3 bis 5 werden.gestriche:n. 
. b) Es werde,n folgende neue Absätze 3 und 4 ange-

fügt: - . . . 
"(3) Der Vikar hat über seine Tätigkeit im Lehr
vikariat ein Tagebuch (Amtskalender) zu führen 
und dieses dem Vikariatsleiter· auf Verlangen vor-
zulegen. · 
(4) Uber jeden Ausl;>Jldungsabschnitt wird von dem 
jeweiligen Vikariatsleiter (§ 6) bzw. Leiter der 
Arbeitsstätte (§ 18) ein Gutachten erstellt. 

2. § 4 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Der Vikar hat in Berufs- und Lebensführung nach sei
ner geistlichen Existenz zu f~_agen; der Vikariatsleiter 
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wird ihm dazu Hilfe anbieten." 
3. § 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: . . 

„In · seelso:r'gerlichen Angelegenheiten steht es dem 
Vikar frei,' sieh an den Bischof oder den Vikariatsleiter 
zu wenden." · · · 

4. In§ 6 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Die Vikariatsleiter werden durch den Bischof im Be
nehmen lllit der Kirchenleitung bestellt." 

5. In§ 14 wer~en folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 
nFür die Studientage im Studienseminar sind. keine 
gemeindlichen Verpflichtungen anzusetzen. Während 
des Gemeindevikariats hat der Vikar Anspruch auf 
einen freien ·Tag, der. als Studientag. benu~zt werden 
kann. Abspradi~n über einen" frefen Montag nach Sonn„ 
tagsdiensten werderi durdi ··diese Regelung· nicht b~
rührt." 

6. In § 15 Satz 1 werden die Worte „sechsmonatige Son
derausbildung" durch „Sonderausbildung von ins-
gesamt 6 Monaten" etsetzt. · · 

7. · a) ·In§ 16 wird folgender neuer Satz 1 eingefügt: 
„Die Sonderausbildunq umfaßt das Schulvikari~t an . 
einer Lübeck.er Schule." 

b) § 16 Buchstabe b) wird gestrichen. 
c) Der bisherige Buchstabe c) wird Buchstabe b), 

der bisherige Buchstabe d) wird Buchstabe c), 
der bisherige Buchstabe e) wird Buchstabe d), 
der bisherige Buct,:stabe f) wird Buchstabe e), 
der bishedge Buchstabe g) .wird Buchstabe f), 
der bisherige Buchstäbe h) wird Buchstabe g). 



d) Es wird folgender neuer Buchstabe h) angefügt: 
„h) Projekteinsatz einzeln oder im Team zur_ Vor
bereitung der wissenschaftlichen Hausarbeit nach -
Maßgabe der Bestimmungen der_ Ordnung für die 
theologischen Prüfungen." 

8. In§ 17Satz1 werden die Worte „nach RückspracQ.e mit 
·deni Ausbildungsdezernenten" durch. „im Ben,ehmen 
mit de;r Kirchenleitung" ersetzt. · 

9. Die ·uberschrift zu Teil IV erhält folgentj.en Wo_rtlaut: · 
„Studienseminar. ". 

10. In§ 19 werden die Worte „dem Ausbildungsdezernen
ten" durch „der Kirchenleiturig" ersetzt. -

11. § 20 wird gestriChen. • 
12. Der bisherige§ ~1 wird§ 20. 

Artikel II 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 19'73 

in Kraft. · 

Lübeck,den15.Januar1973 
Die Kirchenleitung_ 

gez. Göldner 
Oberkirchenrat -

Änderung der Ordnung für die theologischen Prüfungen 
vom 13. Dezember 1972 

Auf Grund von § 16 Absatz 2 de~ Kirthenge~etzes über 
die VorbilO.ung und Anstellungsfähigkeit der Pastoren in 
de-r _Evang-elisch-lutherischen Kirche in Lüheck vom 1. April 
1966 (KABl. t966 S. 111.- zuletzt geändert dut_ch Kirchen
gesetz vom 20. März 1969 - KABL 1969 S. 269) erläßt die 

Kirchenleitung folgende Änderung\ der Ordnung für -die 
theologischen Prüfungen vom 17. Mai 1967 (KABl. 1967' 
S. 225) in der Fassung vom 3. Dezember 1969 (KABl. 19-70 
s.~: -

1. 
1. In § 3 Absatz 1 Buchstabe b)-werden die Worte „nach 
Rücksprache mit dem Ausbildungsleiter und" durch -„im 
Benehmen mit" ersetzt. 

2. § 3 Absatz 1 letzter Satz wird gestrichen. 

3. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„ (2) Der Vikar hat während der Vikariatszeit binnen 
einer Frist von zwei Monaten eine ·wissenschaftliche 
Hausarbeit anzufertigen, die den Umfang von 4Ö.Schreib
maschinenseiten nicht überschreiten soll. -Die Arbeit-ist. 
spätestens zwei Monate vor Beginn der mündlichen 
Prüfung der Prfüungskommission · vorzulegen. ·Das 
Thema der Arbeit wtrd von dem Vorsitzenden der Prü
fungskommission im Benelup.en mit_ der Kirchenleitung 
nach Rücksprach~ mit deni Vikar festgelegt." 

4. Es wird folgender neuer.Absatz 3 angefügt: 
„(3) Der Vikar hat allen Arbeiten di_e Versicherung hin
zuzufügen, daß er sie ohne fremde Hilfe angefertigt und 
sich ·anderer als der von ihm. angegebenen· ;Hilfsmittel 
nicht bedient habe." 

II. 
Diese Änderun!I tritt am L März 1973 in Kraft. 

Lübeck, den 1_5. Januar 1973 

Die Kirchenleitung· 
gez. Göldner 

Oberkirchenrat 

IU .. Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Veror4nug zur R~gelung 
des Lehrvikariats · 
vom 1. Juli-1966 

in der Fassung vom 19. Mai 19'11 und· 
in der Fassung vom 13. Dezember 1912. 

Nachstehend wird die Verordnung zur: Regelung des 
Lehrvikadats vom 1. Juli 1966 (KABI. 1967, S. 23°3) in der 
Fassung der Änderungen vom 19-. ·Mai 1911 {KABI. 1971, 
S. 53) und · . · _ : 
in der Fassup.g vom 13. Dezembe·r 1912 bekanntgemacht. 

Lübeck.,den15.Janu~r1973 

Die Kirchenleitung 
gez. Göld,ner 

Oberkirchenrat 

Verordnung 
zur Regelung des Lehrvikariats in der _ev.-luth. Kirche 

in Lübeck -
vom_ 1. Juli 19f)6 

in der Fassung vom 19. Mai 19'11 und 
in der F~ssling vom 13. Dezember 1972 

Artikel I 
Teil I: Allgemeines 

§ 1 -
_ (1) Nach dem Bestehen der eTsten theologischen Prü

fung hat jeder Kandidat der Theologie, der in den Vorbe
reitungsdienst der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Lübeck.aufgenommen wordenist, eine 2jährigeAusbildung 
zu durchlaufen. -

(2) Während der Ausbildungszeit füh~t der Kandidat 
die Bezeichnung .„Vikar". Die Ausbildungszeit wird als 
Lehrvikariat bezeichnet. Sie dient der Einführung des 
Vikars in: die A-.ufgaben des geistlichen Dienstes. Das Lehr
vikariat ist keine Entlastung für den Vikariatsleiter. , -

(3) Der_ Vikar hat ü)2.~r seine Tätigkeit im Lehrvikariat 
ein Tagebuch (Amtskalender) zu führeµ und dieses d-em 
Vika:r:iatsleiter auf Verlangen vorzuleg~n. 

(4) Uber jeden Ausbildungsc;i.bschnitt wird von dem je
weiligen Vikariatsl~iter (§ 6) bzw. Leiter der Arbeitsstätte 
(§-18) ein Gutachten erstellt. · 

§ 2 
·Der Vikar soll sich mit den Arbeiten der Diakonie, der 

Inneren Mission, der Weltmission und anderer kirchlicher· 
Werke bekannt machen. Hierbei soll alif Lebensweg -'und 
Fähigkeit des Vikars Rü_cksicht genommen werden. 

§ 3. 

Die Einführung in gesellschaftliche Probleme bildet einen 
wichtigen Bestandteil des Vikariates.- Dazu dient ·neben 
deni StudiUm ejinschlägiger Werke z. B. -auCh der Besuch 
v~n_ Gerichtsverhandlung~nund die.Teilnahme an pffent
lithen Veranstaltungen politischen und sozialen Charak
ters sowie der Besuch von Veranstaltungen, die einen anti-

-christlichen Ch~rakter haben. Besonders über Veranstal
tlingen der zuletzt genanntep. Art soll der Vikaria_tsleiter 
mit dem Vikar ausführlich sprechen. 

§ 4 
(1} Der Exegese des Alten und Neuen Testaments: sowie 

der Beschäftigung mit_ den Fragen des Bekenntnisstandes 
der Landeskirche kommt besondere Bedeutung zu. Der 
Vikar hat "in Berufs- und Lebensführung nac':h seiner geist
lichen Existenz zu. frageni der· Vikariats_leiter wird ihm 
dazu Hilfen anbieten. · · 

(2) Der Vikariatsleite-r · bespricht mit seinem Vikar, 
welche theologischen Werke der Vikar durcharbeiten und 

·in Form vori Kurzreferaten dem Vikariatsleite'r vortragen 
soll. ' - . - -

. § 5 

Der dienstliche Schriftwechsel zwischen der Kirchenlei
tung und dem Vikar geht über den Vikariatsleiter. In seel.,. -
sorgerlichen Angelegenhe·iten steht es dem Vikar frei, sich 
an den Bischof oder den Vikariatsleitet zu wenden. 

Teil II: Das Gemeindevikariat 

'§ 6 
Die Ausbildung des Vikars· soll in der Regel mit einem 

-Lehrvikariat in der Gemeinde beginnen und enden und bei 
v~rschiedenen Vikarfä.tsleitern abgeleistet - werden. Die 
Vikariatsleiter werden durch_ den Bischof im Benehmen mit 
der Kirchenleitung bestellt. -
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§ 1 
Der Vikar hat am Leben der Gemeinde, der er zugeord

net ist, teilzunehmen. Der regelmäßige. Besuch der Gottes-



·dienste u~d der Gemeindeveranstaltungen gehören zu sei-
ner Ausbildung. · 

§ 8. 

Der Vikarsoll ei~al im Monat zur Abhaltung eines 
Gottesdienstes herangezogen werden. Die Predigt ist 
schriftlich vorzubereiten und dem Vikariatsleiter ·so recht
zeitig vorzulegen, daß dieser sie mit dem Vikar durch
sprechen kann. Der Erziehung zur freien Rede kommt be-. 
sondere Bede1:Jtung zu. Nach dem Gottesdienst.ist der Ver
lauf des Gottesdienstes mi~ dem. Vikar durchzusprechen. 
Dies geschieht tunlichst nicht am gleichen Tage, sondern 
ein bis. zwei Tage nach dem Gottesdienst. Das· Ziel dieser 
Besprechung ist es, dem Vikar Mut zu machen imd ihm zu-

. gleich zu zeigen, wo s.eine Mängel u·nd seine Gefahren 
liegen. · 

§ 9 
Der Vikar soll im Kindergottesdienst der Gemeinde 

·regelmäßig mitarbeiten', Soweit dieser in Gruppenform ge
halten. wird, nimmt der Vikar an den Vorbereitung.sstun
den teil und übernimmt gegebenenfalls die Leitung einer 
Gruppe. Die selbständige Gesämtleitu;ng des Kindergottes- · 
dienstes ist ihm in der. Regel nicht öfter als einmal ·im 
M.onat an einem für ihn pr'edigtfreien Sonntag zu üb.er
tragen. Ein ·schriftlicher Entwurf der Katechese ist dem 
Vikariatsleiter vorzulegen. 

§ 1ff 
Am Konfirmandenunterricht nimmt der Vikar. zunäch.5t 

als Zuhörer teil. De:r;. Unterrichtsplan ist· mit ihm· zu be
sprechen und das Ziel des Unterrichts deutlich zu machen. 
Frühestens in der zweiten Hälfte des . Gern.eindevikariats 
kann er eine Konfirmandengruppe übernehmen. 

§ 11 
Bei Gemeindebesuchen soll sich der · Vikariatsleiter 

möglichst von seinem Vikar begleiten lassen. Der Vikar 
ist vorher in die Situation des zu besuchenden Gemeinde
gliedes einzuführen.· Im zweiten Teil c;Ies Gemeindevika
riats kann der Vikar auch selbständige Gemeindebesuche 
machen. Er soll seine Erfahrungen:, ·ohne Verletzung der 
seelsorgerlichen Verschwiegenheit, anschließend mit dem 
Vikaria tsleiter besprechen.. · 

§ 12 

b) Ausbildung an ~inem Oberseminar für das Religions-
gespräch an Berufsschulen 

c) Ausbildung an der Missionsakademie 
d) Besuch eines Industrieseminars 
e) Einsatz in ei~emArbeitszweig des Diakonischen Werkes 
f) wissenschaftliche Assistentenzeit an einer theologi-

schen Hochschule · 
g) Verwaltungspr.aktikum 
h) Projekteinsatz einzeln .oder im Team zur Vorbereitung 

· der ·wissenschaftlichen Hausarbeit. nach. Maßgabe der 
Bestimmungen der Ordnung fü;r die theologischen Prü-
fungen. · 

•· § 17 
Die Zuweisu~g in eine der unter § 1q genaJ}nte:i;i Aus

bildungsmöglichkeiten. erfolgt durch den Bischof im Be
nehmen mit c;ler Kirchenleitung. Der Vikar kann. vorzeitig. 
aus der Sonderausbildung abberufen werden. 

§ 18 
Während der Sonderausbildung untersteht der Vikar 

dem Leiter· der jeweiligen Arbeitsstätte. · 

Teil IV:· S t u d i e n s e min a r 

- § 19 
(1) Zur Vikariatsausbilduq.g gehört . der Besuch des 

Lübecker Studienseminars: Sonderregelungen kann der 
Bischof im Benehmen mit der Kirchenleitung treffen. 

(2) Der Besuch des Studienseminars dient dazu, die in 
Gemeinde und Sondervikariat erhaltenen Eindrücke wis
senschaftlich abzuklären und die Ausbildung für das Pfarr
amt abzurunden. Dabei ist darauf zu sehen, daß genügend 

. Zeit zur Vorbereitung ·auf die zweite theologische. Prüfung. 
bleibt. · · 

Teil V: S c.hl.uß ?es ti_mm ung.en 

.. § 20 
Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die 

Vikarinnen der evangelisch~lutherischen Kirche in LübeCk:.. 
. . / . 

Artikel II*) 
Diese Verordnung tritt-mit Wirkung vom 1. Juli 1966 in 

·Kraft. Zur Ausbildung des Vikars gehört die Ein~ührung: in die 
„Ordnung des kirchlichen Lebens" und die Praxis der Amts
handlungen. Der· rechte Vollzug det Handlung und das 
Wesen der Kasualrede sind vom Vikariatsleitet zum 
Gegenstand der Besprechung mit dem Vikar ·iu inacheri. 
Während seiner Ausbildungszeit soll dem Vikar Gelegen~ 
heit gegeben werden, in einzelnen Fällen Taufe,. Trauung .. *) 
oder Beerdigung zu vollziehen und bei der Feier des Heili-

Lübeck, den 15. J~nuar 1973 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldner 
Oberkirchenrat 

Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verord
nung -zur Reg_elung des Lehrvikariats in. ihrer ursprüng
lichen Fassung,vom 1. Juli 1966 (KABI. 1961, S. 233). Der . 
Zeitpunkt ·des Inkrafttretens der späteren .Änderungen: 
ergibt sich aus den in der vorangestellten. Bekannt
machung näher bezeichneten Vorschriften. 

gen Abendmahls mitzuwirken. 

§ 13 
Uber eine weitere Heranziehung des Vikars zu Gottes

diensten, zu Amtshandlungen, zu Vertretungen in ande
ren. Gemeinden oder zu übergemeindlichen Aufgaben ent
scheidet auf Antrag des Vikariatsleiters der Ausbildungs
dez.ernent. 

§ 14 . 

Der Vikar hat am· Studienseminar und· an Lehrgängen 
der Kirchenleitung teilzunehmen. Für die Studientage . iin. 
Studienseminar sind keine gemeindlichen Verpflichtungen. 
anzusetzen. Während des Gemeindevikariats hat der Vikar 
Anspruch auf einen freien Tag, der als Studientag benUtZt 
werden kann. Absprachen über einen freien Montag· nach 
Sonntagsdiensten werden durch diese Regelung ni~ht -be-
rührt. · 

Teil III: S o_nder ausbild un g 

§ 15 
Die evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck gewährt 

ihren Vikaren zur besseren Vorbereitun!l auf den Dienst 
eine Sonderausbildunq von ~nsgesamt 6 Monaten. Diese 
richtet sieb nach den Bedürfnissen der Landeskirche, ·den 
Fähi~keiten der Vjkare sowie den zU:r Verfügung stehen
den sachlichen und finanziellen Möglichkeiten. 

§ 16 
D!e Sonderausbildung umfaßt das Schulvikariat an ein.er 

Lübecker Schule. · · 
Die Sonderausbildung kann umfassen: 

a) Ausbildung an einem Institut für Ehe- und _Familien
beratung 
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Bekanntmachung _der Ordnung für theologische Prüfungen 
vom 17. Mai 1967 -

· in.der Fassung vom 3. Dezember 1969 und 
in der Fassung vom 13. Dezember 1012 

Nachstehend wird die Ordnung fur theologische Prüfun
gen vom 17. Mai 1961 (KABL 1961, S. 225) in der Fassung 
der Änµerungen vom 3. Dezember 1969 (KABL 1970, S. 8). 
und vom 13. Dezember.191~ bekanntgemacht. 

Lübetk,den15.Januar1973 
Die Kirchenleitung 
· gez. Göldner 

Oberkirchenrat 

Ordnung für theologische Prüfun~en 
Vom 17. Mai 1967 

in der Fassung voin 3. D_ezember 1969 
und der Fassung vom 13. Dezember 19'12 

I. 
§ 1 

. (1) Für die erste theologische Prüfung' finden die Be
stimmungen der Ordnung für die theologischen Prüfungen 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig
Holsteins Anwendung. 

(2) Die Prüfungskommission für die zweite theologische 
Prüfung besteht aus dem Bis'chof als Vorsitzenden, deni 



leitenden Verwaltungsbeamten der Kirchenkanzlei, dem 
Ausbildungsreferenten bei der Kirchenleitung sowie wei
teren,· von dem Vorsitzenden. für jede Prüfung aus den · 
theologischen Mitgliedern der KirchenleHung zu berufen-
den Mitgliedern. · 

(3) Nach Bedarf ist die Prüfungskommission vom Vor
sitzenden durch weitere· Thelogen der Evangelisch-luthe,-. 
r.ischen Kirche in ·Lübeck und anderer lutherischer Kfrchen 
zu ergänzen. 

§ 2 

Die Gesuche um Zulassung zur zweiten Prüfüng sind vier 
Monate vor. dem Prüftingstermin der Kirchenkanzlei ein- · 
zureichen. 

§ 3 . 
(1) Der Vikar hat zwei !yfonate vor Beginn der· münd

lichen Prüfu:i:ig der Prüfungskommission vorzulegen: 
a) prei von ihm während der Vikariatszeit gehaltene Pre

digten, wobei die letzte nicht länger als sechs Monate 
zurückliegen darf. Dabei i:nuß eine Predi.gt zusätzlich 
Exegese uild :t-4editation mit umfassen; · 

b) im Benehmen mit dem Vikariatsleiter ·zwei Stunden
entwürfe, die dem Konfirmandenunterricht oder dem -
Religfonsunterricht entstammen:- sollen. Dab~i muß ein 
Entwurf Exegese und didaktisch-methodische:· Uberle-
gungen enthalten; · 

c) zwei verschlüsselte Protokolle von seelsorgerlicher 
. Gesprächsführung aus seiner Vikar.Latszeit. 

(2)' Der Vikar hat während der Vikariatszeit binnen 
einer Frist-von zwei Monaten eine wissenschaftliche Haus
arbeit anzufertigen, die d·en Umfang von 40·Schre.ibn;iaschi
nenseiten nicht überschreiten soll. Die Arbeit ist spätestens 
zwei Monate vor Begin~ der ·mü.ndlichen Prüfung der Prü:. 
fungskomrriission vorzulegen. Das. Thema der Arbeit wird 
von dem Vorsitzenden der Prüfungskommission. im Be
nehmen mit der KirchenleitµIig Iiadi .Rücksprache init dem 
Vikar festgelegt. 

(3) Der' Vikar hat allen Arbeiten die Versicherung hinzu
zufügen, ·daß er sie ohne fremde Hilfe angefertigt und sich 
anderer als .der von ihm angegebenen Hilfsmitternicht be
dient habe. 

§ 4 
(1) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende Fächer. mit 

den nachstehenden Prüfungszeiten: 
a) Predigt 30 Minuten 
b) Lehre vom Gottesdienst 15 Minuten 
c) Unterweisung 30 Minuten 
d) Praxis und Seelsorge 20 Minuten 
e) ·Gemeindeaufbau 20 Minuten 
f) Kirch.enrecht und kird:iliche Verwaltung 15 1Vfinuten 
g) die kirchliche. Situation der Gegenwart 3o Minuten 

(2) Vikare, die bei der ersten theologischen Prüfung in 
der alttestamentlichen Exegese die• Bewertung „ausrei
chend" nicht erreicht haben, werden in der. zweiten theo
logischen Prüfung außerdem in Exegese unter Zug:r:unde
legung eines hebräischen.Textes geprüft. Uber das.Ergeb
nis der Prüfung:wiid eine Bescheinigung ausgestellt. 

(3) In dem. 9espräch zwischen Prüfer und Kandidat bei 
.der Anmeldung zur Prüfung wird das Prüfungsgebiet und 
da·s .im Prüfungsfach geforderte Grund- und Spezialwissen 
bezeichnet, das damit für beide Teile verbindlich ist. 

(4) In der mündlitjien Prüfung muß deutlich werden, wo 
der Prüfer Grundwissen und wo er Spezialwissen prüft. 

(5) Zur mündlichen Prüfung können mit Zustimmmrn 
des Vorsitzenden und der Kandidaten als· Zuhörer zuge-
lassen werden: · 
a)- Die MitgUeder der Kirchenleitung, 
b) Vikariatsleiter, · 
c) Vikare im ersten.Ausbildungsjahr. 

§ 5 
Der Vikar hält während des letzten halben Jahres seiner 

Ausbildungszeit einen G~w.eindegottesdienst. 
Der Vorsitzende der Prüfungskommission beruft einen 

oder mehrere Mitglieder der Prüfungskommission;·. die 
nach Kenntnisnahme der schriftlich vorgelegten ·Predigt 
den Predigtvortrag und. die U.turgische Befäh~gung zu. be
urteilen haben. 

§ 6 
Der Vikar hält während des letzten halben.Jahres seiner 

Ausbildungszeit eine Katechese vor einer ihm bekannten 
Gruppe(§ 3 Absatz 1 Buchstabe b). · 

Der Vorsitzende beruft einen oder mehrere Mitglieder 
der Prüfungskommission, die nach Kenntnisnahme des vor
gelegten Entwurfes die katechetische Befähigung zu be• 
urteilen haben. 

§ 7 
(1) In dem Prüfungszeugnis wird dem Vikar Bewertung 

. gegeben für: . · 
a) die unter § 4 Absatz 1 genannten Fächer; 
b) Ausarbeitung der Predigten {§ 3 Absatz 1 Buchstabe a); 
c) Ausarbeitung der Katediesen (§ 3 Absatz 1 Buchstabe 

~; ' . ' . 

. d) Ausarbeitung der seelsorgerlichen Gespräc;:hsprotokolle 
(§ 3 Absatz 1 Buchstabe c); · 

e) Prefügtvortrag und liturgische Befähigung (§ 5); 
f) katechetische Befähigung (§ 6); 
g) wissenschaftli~e Hausarbeit(§ 3 Absatz 2). 

(2) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden wie folgt 
·bewertet: 

Sehr gut 
Fast.sehr gut 
Gut 
Befriedigend 
Ausreichend 

(7) 
(6) 
(5) 
(4) 
(3) 

Mangelhaft (2) 
. 'Q'ngenügend (1) 

Wertlose Leistungen werden mit Null bewerte.t. 

(3) Wer im Gesamtergebnis aller Fächer die Bewertung 
„ausreichend" nicht erreicht hat, hat die Prüfung .nicht be-
standen. · 

(4) Wer für die wissenschaftlid:ie Hausarbeit undfür die 
· Ausa~beitung der Predigten oder für eine.s dieser Fächer· 

die Bewertung „ausreichend" nicht erreicht hatr ka.nn sich 
zum nächsten Prüfungstermin zur Nachprüfung melden. 
Meldet e·r sich nicht innerhalb von vier ·wochen nach Be
endigung der.zweiten Prüfung zur Nachprüfung oder be
. steht er diese nicht, hat er die gesamte zweite Prüfung 
nicht bestanden. 

(5) Das Gesamtergebnis der Prüfung, bei dessen Fest
stellung der Gesamteindruck,· den der Bewerber gemacht 
hat, in angemessener Weise Berücksichtigung finden soll, 
wird durch die Worte · · · 

„Sehr gut bestanden" 
„Fast sehr gut bestanden" 
„Gut bestanden"· 
„Befriedigend bestanden" 
„Bestanden" 
„Nicht bestanden" 

ausgedrückt und dem Bewerber bekanntgegeben. 

(6) Ein Bewerber, ·der die Prüfung bestanden hat, erhält 
ein Prüfungszeugnis, das vom Vorsitzenden und allen 
Mitgliedern der Prüfungskommission untersc11rieben ist . 

§ 8 
Die Beschlüsse. der Prüfungskommission werden durch 

· einfache Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit 
entscheid.et die Stimme d.es Vorsitzenden. · 

§ 9 
Die nicht bestandene Prüfung kann ·nur einmal, und zwar 

regelmäßig nach einem Jahr, ausnahmsweise nach e.inem 
halberi Jahr, wiederholt werden. · 

§ 10 
(1) Tritt .der Vikar ohne Genehmigung der Kirchenlei

. tun,g von der Prüfung zurück; so gilt die Prüfung als 'nicht 
bestanden. 

(2) Tritt der Vikar mit Genehmigung der Kirchenleitung 
.. von der Prüfung zurück, so können bereits 'eingereichte 

und mindestens a!s „ausreichend" bewertet~ Ausarbei
tungen für Predigt und Katechese für die neue :Prüfung 

· anerkannt werden. 

90 



II*) 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar· 

1968 fo Kraft. 

Lül;>eck, den 15. Januar 1973. 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldner 
Oberkirchenrat 

*) Dies·e Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Ordnung 
für theologische Prüfungen in ihrer ursprünglichen. Fas:
sung vom 17. Mai 1967 (KABl. 1967, s. 225). Der Zeit
punkt des Inkrafttreteris ·der späteren _Änderungen ergibt 
sich aus. den in der. vorangestellten· Bekanntmachung 
näher bezeichneten Vorschriften. · . · 

Verwaltungsvereinbarung über die Erteilung des 
Ev. Religionsunterriclit in: öffentlichen Sehulen 

durch kirchliche Lehrkräfte · · · 
Das Land Schleswig-Holstein und di.e evAuth. ·Kirchen 

in Schleswig-Holstein haben eine Verwaltungsvereii:i
barung üQer die Erteilung des ev. Religionsunterrichts in 
öffentlichen Schulen durch kirchliche Lehrkräfte getr9ffen, 
die nachstehend bekanntgegeben wird. · 

LÜbeck, den 15. Januar l973 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldri.er · 
Oberkirchenrat 

VerwaltungsvereinJ>arung 

zwischen 
. dem Land Schleswig-Holstein, 
vertreten durch den J\.1inisterpr&sidenten, dieser vertreten 

1. in der Sekundarstufe II 
a) von Theologen,. denen nach kirchlichem Recht die 

Anstelfongsfähigk,eit als Pastor zuerkannt worden 
ist, · 

b). von Theologen nach der ersten theologischen Prü
fung, sofern sie eine besondere religionspädagogi-

. sehe Ausbildung nachweisen, . 
c) vo,n Pfarrvikaren init abgeschlossener Ausbildung, 
d) im Bereich der beruflichen Erstausbildung zusätZlich' 

:von Gemeindehelfetinnen, Gemeindehelfern ·und 
Dialrnnen, wenn .sie an Kursen e-ines katechetischen 
Obersemi:p.ars teilgenommen haben· und die zustän
dige Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
den kirchlichen Aufsichtsorganen die Lehrbefähigung 
für _den Religionsunterricht art berufsbildenden Schu-
len festgestellt hat, · 

2. in der Sekundarstufe 1 und in der Primarstufe 
a) von den unter 1. a)-c) genanntenLehrkräften, 
b) von den unter 1. d) genannten Lehrkräften, sofern 

d~e Lehrbefähigung auch für diese Stufen festgestellt 
wurde, · . 

c) in Ausnahmefällen von Gemeindehelferinnen und 
Gemeindehelfern. wie auch Diakonen, wenn die zu
ständige Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit deii kirchlichen Aufsichtsorganen cl.ie Eignug_ für 
die Erteilung des Religionsunterriclits · festgestellt 
hat. Diese. Feststellung kann von der Teilnahme an 
berufsbegleitenden · Fortbildungskursen abhängig 
gemacht werden. 

§ 3 
Einsatz der Lehrkräfte 

(1) Die Benennung der kirchlichen Lehrkräfte erfolgt im 
Zusammenwirken der Schulämter der Kreise. und kreis-

und freien Städte und Leiter. der höheren und berufsbildenden 
· Schulen mit den zuständigen Propsteivorständen; die dafür 

durch den Kultusminister, 

der Evangelisch-L~therischen Landeskirche Schleswig- „Beauftragte für den. Religion:sunterricht in der Schule" 
Hqlsteins, · : bestimmen können. Diese füb.ren eine Liste der kirchiichen 
vertreten durch die Kirchenleitung, Lehrkräfte,. die zur Erteilung :des Religionsunterrichts be-: 
der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck, reit u,nd dafür befähigt sind. Die Eintragung in die Liste 
vertreten durch die Kirchenleitung, bedarf der Zustimmung 4er kirqilichen· Aufsichtsorgane. · 
und der evangelisch-lutherischen Landeskirche Eutin, Ube.r d~e Zustimmung zur Eintragung wird .den kirchlichen 
vertreten durch die Kirchenleitung, Lehrkräften eine Bescheinigung ausgestellt . 

. über . . . . (2) D,en Lehrauftrag erteilt nach dieser Liste die für die 
die Erteilung des Evangelischen ReÜgionsunterrichts in Erteilung von Lehraufträgen zuständige Schulaufsithts
~ffentlichen Schulen durch kirchliche Lehrkräfte. behörde. Der Lehrauftrag enthält die näheren. Angaben 

Die Vertragspartner gehen davon aus,. daß es verfas- über Ort, Umfang und Dauer des Einsatzes der kirchlichen 
· -Lehrkraft. · 

sungs- und SGhulrechtliche Aufgabe des -Land~s ist,· die . . . . . „ • 

Erteilung eines regelmäßigen . Religionsunterrichts als · (3). Be1m Emsatz der ~taat~1~hen L~hrk~afte ist anz~~tre-
ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen zu gewähr- .. b~n, daß de~ hau~.t~mth.ch tahg.en kuch~1chen Lehr~raften 
lefsten; In der Regel wird diese Aufgabe durch im Landes- eme . Unternchtst~hgk~1t an Im Bereich ~~r . ~1~che~
dienst stehende und für den ·Religionsunterricht in den gememde oder Propstei gelegenen Schulen moghch Ist. . 
einzelnen Schularten ausgebildete Lehrkräfte (staatliChe 
Lehrkräfte) erfüllt. Die Evangelisch-Lutherischen Kirchen 

· im Lande Schleswig-Holstein unterstützen die Bemühun
gen des Landes, geeigI,J.ete Lehrk:i;äfte zu gewinnen. Soweit· 
dadurch der Unterrichtsbedarf nicht gedeckt werden kann, 
gelten die folgenden Bestimmungen. . · 

§ 1 

Allgemeines 
(1) Kann die Erteilung des planmäßigen :Religionsunter

richts durch im Landesdienst stehende Lehrkräfte nicht 
sichergestellt werden, so bemühen sich die Evangelisch-. 
Lutherischen Kirchen, für die verschiedenen Schularten 
persönlich und fachlich geeignete, im Dienst der. Kirche 
stehende Lehrkräfte (kirchliche Lehrkräfte) für den Evan
gelischen Religionsunterricht zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die kirchlichen Lehrkräfte bleiben im ·kirchlichen 
Dienst. Ihre Rechte und Pfli~hten aus ihrem Dienstverhält
nis bestimmen sich ~ach kirchlichem ·Recht. bie Kirchen 
regeln die Dienstverhältnisse in der Weise, daß die Durch~ . 
führung der erteilten Unterrichtsaufträge im Rahmen die-
ser Vereinbarung gewährleistet ist. · 

(3) Die kirchlichen Lehrkräfte erwerben durch ihre 
Unterrichtstätigkeit in der öffentlichen Schule keinen An
spruch auf Ubernahme in den Dienst des Landes: 

,·,(;• . . . . 

§ 2 

Lehrkräfte 
Der· Evarrgelische Religfonsunterricht kann von kirch

lichen Lehrkräften erteilt we·rden 
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§ 4 
Die Rechtsstellung der kirchlichen 

Lehrkräfte. · 
(1) Die kirchlichen Aufsichtsorgane ·gewährleisten für 

die Erteilung des Evangelischen Religionsunterrichts 
a) die Erfüllung der in § 2 genannten Bedingungen für die 

fachliche Eignung, 
b) die Erfüllung der anderen für die Erteilung des Lehr

auftrages erforderlichen Voraussetzungen. 
(2); bie kirchlichen. Lehrkräfte unterstehen der kirdi

lichen Dienstaufsicht im allgemeinen, iIIl. Rahmen ihres 
Lehrauftrages jedoch der staatlichen Scnulaufsicht. 

(3) Die kirchlichen Lehrkräfte nehmen gemäß· .den gef
tenden Bestimmungen an Konferenzen,· Prüfungen und 
anderen Schulveranstaltungen teil. Sie werden ·an der 
Durchführung von Schulprüfungen beteiligt. 

(4) Die zuständige Schulaufsichtsbehörde kann im Be• 
nehmen init den kirchlichen Aufsichtsorganen einer kirch
lichen Lehrkraft den Lehrauftrag entziehen, wenn sich 
gegen die Person 9der gegen die Unterrichtstätigkeit Ein
wendungen ergeben. Dem Betroffenen soll vorher Gelegen
heit gegeben werden, siCh zu deii Gründen für den Entzug 
des Lehrauftrages zu äuß.ern. 

§ 5 
Er s ta tt-qn g der per s ön liehen Kosten 

(1) Das .Lan<;l trägt im Rahmen der durch den Landes
haushalt· hierfür bereitgestellten Mittel die pe~sönli~hen 



Kosten der nach dieser Vereinbarung eingesetzten kitch
l~chen Lehrkräfte. 

(2) . Das Land erstattet d~n kirchlichen Anstellungskör
perschaften für die hauptamtliche Unterrichtstätigkeit der 
kirchlichen Lehrkräfte · 
a) Dienstbezüge· einschließlich der Versorg:u:ngska,ssen

beiträge oder Vergütung_en einschließlich .der .Arbeit
geberanteile zu den Sozialversicherungsbeitri:i_gen und 
der Zusatzversiche:i;ung, · 

b) Beihilfen iil Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, 
c) Umzugskosten, wenn ein Umzug zur Erfüllung des Lehr-

auftrages erforderlich ist. · 

·(3) Die Höhe der· zu erstattenden Dienstbezüge und . 
Vergütung richtet sich naeh den jeweiligen geltenden 

· Bestimmungep. der Evangelisch-Lutherischen Kirchen; :vor 
dem Abschluß von Tarifverträgen, die die Vergütung der 
kirchlichen Lehrkräfte· betreffen, setzen sich die Kirchen 
mit dem. Land ins Benehmen:. · 

(4). Das Land erstattet den kirchlichen Anstellungskör
perscliaften für nebenamtliche Unt~rrichtstätigkeit dieVe_r
gütung nach dem für vergle'ichbare Lehrkräfte, im öffent
lichen Dienst geltenden -Sätzen. Für eine neben.amtliche 
Unterrichtstätigkeit bis zu 6 Unterrichtsstunden in . der · 
Woche zahlt das Land den kirchlichen Lehrk+äften unmit
telbar eine Vergütung nach den für verglekhbare Lehr
kräfte im öffentlichen Dienst gelteild~n Stundensätzen. 

§ 6 
U-bergangs- und Schlußbestimmungen 

(1) Schwierigkeiten bei der Durchführung dieser. Ver-. 
einbarung werden durch zusätzliche· Ubereinkünfte z~i

. sehen dem Landesschulamt und den kirchlichen Aufsichts-
organen behoben. · · 

(2) ·Die kirchlichen Leh.rkräfte, die vör. Abschluß· dieser 
-v~reinbarung ·Evangelischen Religionsunterricht erteilt 
haben, ohne die f(!.chlichen Voraussetzungen zu erfüllen, . 
können weiter beschäftigt werden. Die kirchlichen ·Auf
sichtsorgane können diese Weiterbeschäftigung jedoch 
von der Teilnahme an Fortbildungskursen abhängig 
machen. 

(3) Diese Vereinbaru:Q.g tritt mit Wirkung vom 1. Au,gust 
1972 in Kraft.. Sie kann bis zum 1. April eines jeden Jahres: 
zum Ende des Schµljahres gekündigt werden. 

(4) Durch diese Vereinbarung tritt die Vereinbarung 
über die Durchführung des Religionsunterrichts an den Be
rufsschulen vom 1. August/ 4. September 1963 (NBl. KM. 
Schl.-H. S. 224) außer Kraft. · · 

Der Kultusministe~r des Landes Schleswig~·Holstein · 
· Im Auftrage 

Kiel, den 16. ,Oktobe·r 1972 
gez. Dr. -Grothusen 

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirchec Schleswig-Holsteins 

gez. DL Fr. Hübner gez. Dr. Grauheding · 
Der Vorsitzende . Der Präsident 

der Kirchenleitung des Landeskirchenamts 
Kiel, den 21. Oktober 1972 

Die Kirchenleitung' der Evangelisch-luthe:rischen 
· Küche in Lübeck 

Lübeck, den 31. Oktober 19-72 

gez. Prof. D. H .. Meyer 
· DerVorsitzende . 

· der Kircbenieitung -

Die Kirchenleitung der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Eutin 

gez. Kieckbusch gez. Göbel -
Bischof Oberkirchenrat 

Eutin, den 23. November 1912 

Bekanntmachung . 
zur Kirchhoisordnung d~r :Kircheng_emeinde Behlendori · 

Hiermit w:ird bekann:tgerilacht, daß' die Kirchenleitung 
die Kirchhofsordnung _der Kirchengemeinde Behlendoif. in 
.der Fassung vom 15. 12. 1912 kir~henaufsicbtlich geneh- · 
.migt hat. . . . . . 

Die· Kirchhofsordnung liegt ständig im Pastorat Behlen- · 
dorf zur Einsiebtnahme aus. 

IV. Kirchliche Organe 
_ Vertreter in der 5. Generalsynode 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands · · 

(vgl. KABL 4/197~, S. 84) 

Von der VIII. Synode der Ev.-luth. Kirche in Lübeck 
wurden am 28. 2. 1973 folgende Nachwahlen vorgenommen: 

als 2. Stellvertreter 
für das.weltliche Mitglied 
Dipl.-Ing. Döring: 

als· 2. Stellvertrete·r 

Kirchenamtsrat 
Adolf Tropf 

für das weltliche Mitglied . 
Oberstudienrat Dr. Steinger: ·Präses Dr. Erich C a"r u s 

Verfassunggebende Synode 
der Nordelbis~hen Evang.-luth. Kirche 

Von der VIIL Synode der Ev.-luth. Kfrche in ·Lübeck 
wurden am 6. 12. 197~ folgende· Nachwahlen vorgenom
men: 

Für das ausgeschiedene 
Mitglied Oberstudienrat· 
Dr. Gerhard Steinger: 

und als dessen Stellvertr.: 

Als Vertreterin für d'as 
Mitglied Frau Else Witze!: 

.Amtmann 
Manfred B raasch 

Kirchenamtsrat i. R. 
Olaf Vahl 

Frau Studienrätin 
Hildegard Prüsse. · 

Synodalkommission 
der Nordelbischen Evang.:-hlfheriscben Kirche 

Von der VIII. Synod~ der Ev.-luth. Kirche ii1 Lübeck -
wu~de am 28. 2.1973.folgende Nachwahl vorgenommen: 
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Für das ausgeschiedene 
Mitglie4 Regierungsdirektor 
Hans Bötel:· · Stadtamtmann 

Gerhard Furchner 

· Kammer für Amtszucht . . 
der ev.-Illth. Kirchen· in- Schleswig-Holstein und· Ham,burg 

-(vgl. KABL 4/1972 S. 84) . 

Die personelle Besetzung der Kammer für Amtszucht in 
der Amtszeit vom 1.1.1973 bis'zum 31.12.1978 istfolgeride: 

1. der Vorsitzende· 

2. ein beisitzender Pastor 

3. ein beisitzender 
Kirchen,beamter (Art. 3) 

4. der Stellvertreter des 
beisitzenden Kirchen

_ beainten 

A. 

Vorsitzender Richter am Ver-
waltungsgericht · · 
Hans Peters 
238' Schleswig, Schneide
mühler Str. 64 
Tel.: (04621) 26426 

Pastor Rudolf Mein h o f 
2245 Telliilgstedt /üb. Heide 
Tel.: (0 48 38) 3 29 

Ki;rcheilverwaltungsrat 
·Hans-Jochen Maletzky 
23 Kiel, Dänische Str. 27/35. 

. Tel.: (0431)-40791 (4079211 
Durchwahl). 

Kirchenamtmann 
Hans-Helmut J ö h n k 
23 Kiel, Dänische Str. 27/35 
Tel.: (0431)40791 (4079221 
.Durchwahl) · 

,' 



5. der Stellvertreter des 
weiteren Beisitzers 

Geschäftsführer 
Hermann Schumacher 
2 Hamburg-Rahlstedt, Baben-
stieg 12 c . 
Tel.: {0411) 6118819 

durch die Ev.-Luth. Landeskirche 
S chl es wi g-H o ls tein s, 

1. ein beisitzender Pastor 

2. der rechtskundige 
Beisitzer, der den Vor

. sitzenden vertritt 

3. der Stellvertreter 
eines beisitzenden 
Pastors 

B. 
Pastor Hans-Jürgen Wenn 
2 Hamburg 26, Sieveking-
allee 85 
Tel.: {0411) 215512 
Vorsitzende'.r Richter am 
Landgericht Hamburg 
Helmut Tei chert 
2051 Wentorf /üb. Reinbek, 
Bez. Hani.bU:rg;.Flursfr. 23 
Tel.: {0411) 7202998 
Pastor Reinhold ·Gerber 
2 Hamburg 76, Wohldorf er . 
Str.-30a 
Tel.: {0411) 29516.6 

durch die Ev.-luth. Kirche im 
Hambu.rgischen St;:iate, 

1. ein weiterer Beisitzer 

2. der Stellvertreter eines 
beisitzenden Pastors 

3. det Stellvertreter des 
rechtskundigen 
Beisitzers 

c. 
.· Amtsrati. R. Georg Wich
mann. 
24 Lübeck, Nebenhofstr. 5 
Tet: {0451) 82158 .· 

Pastor Hans M ei s winke! 
2427 Malente-Giemsmühlen, 
Bahnhofstr. 64 
Tel: {01523) 2639. 

Präsident des Landgerichts. 
Lübeck . 
Dr. Herbert Tietgen 
24 Lübeck, Eschenburgstr. 37 
Tel.: {04'5i) 3 li71 . . 

durch die Ev.-luth. Kirche in Lübeck und .die. 
Ev.-luth. Landeskirche Eutin gemeinsam. 

Synode· 

Pastor Klaus-Henning Tappe wurde von der . VIII. 
Synode derEv.-luth. Kirche in Lübeck am 22. 1. 1973 zum 
Ständigen Vertreter des -Seniors gewählt, (Vgl. Kirchen
gesetz zur Wahrnehmung· der bischöflichen Aufgaben in 
der Ev.-luth. Kirche in Lübeck vom 9. H. 1972 -'--- KABl. 
3/1912 s. 11.) . .· 

Gern. Artikel 66 Abs. 2 der Kirchenverfassung ruht .für 
.Pastor Tappe die Mitgliedsch_aft in der Synode für die 
Dauer dieser Tätigkeit in_der Kirchenleitung: 

Gem. Artikel 66 Abs, 3 der Kirchenverfassung nimmt die 
Mitgliedschaft wahr der gewählte Stellvertreter Pastor 
Eberhard von D e.s sien. 

Wahlk~llegiuin 

· Für das Mitglied Dr. Horst Geh;rmann; nunmehr Kraft 
seines Aintes als Synodenvorstands.Iliitglied dem Wahl
kollegium angehörend, war ejne Zµwahl erforderlich. 

Die VIII. Synode der Ev.:-luth. Kirche in Lübeck hat am 
. 6. 12. 1912 Oberstudienrat Karl-Heinz Prüßniann in das 
Wahlkollegium gewählt. 

Rechtsausschuß 

Die VIII. Synode hat am 28. 2. 1973 als Nachfolger von 
P~stor Tappe_ Pastor Hans-Joachim Dieben kor n in den 
Rechtsaµsschuß gewählt. 

Ausschuß für Uifentlichkeitsarbeit 

Die VIII. Synode hat am 28. 2. 1973 ais Nachfolg.er von 
Pastor Tappe Pastor Eberhard von Des sie n in den 
Offen tlichkei tsa us:;;thuß gewählt. · 

Missionsbeirat 

Für die neue Amtszeit des .Missionsbeirates vom 1. 3. · 
1973 bis zum 29. 2. 1976 wurden von der Kirchenleitung 
gern. § 2 der Ordnung des Lübecker Missionsbeirates 
{KABl 1959 s. 33/34) berufen: 

Pastor Walter Ahrens 
Bankkaufmann Kaspar von Bor r i es 
Studienrätin a. D. Dora Clemens 

··Pastor-Eberhard von Dessien, geschäftsf. Vors. 
Dipl.-Ing. PaulD ö ring 
Herrn Karl Förster 
Pastor Peter Hanne 
Jugeridsekretärin Friederike Meyer 
Bischof Prof. D. Heinrich Meyer 
Konrektorin Ingeborg Po d ja s k i 
Pastor Alfred Rein h o 1 tz 
Pastor Joachim Si.emers 
Kirchenamtsrat Adolf Tropf 
Pastor' Richard W a a c k 
Stadtamtmann W~rner Völsing. 

Heimvorstand des Christophorushauses Bäk 
. . 

Gemäß§ 2 der Ordnung für die Leitung und Verwaltung 
des Chi:-istephorushauses Bäk bei Ratzeburg (KABl 1967 
S. 234) wurde mit Wirkung v:om 1. 3~ 1!;)12 Pastor Hans
Jürgen ·Gor g s als Gemeindepastor in den Heimvorstand 
berufen. · · 

V. Personalnachrichten 

Kfrchenleitung 

Die Synode hat am 22. i.· 1973. Pastor Klaus-Henning 
Tapp ·e . zum ständigen Vertreter des· Seniors gewählt; 
Pastor Tappe wird am 25. 3. 1973 innerhalb ei:nes· Gottes-. 
dienstes im Dom durch Senior Stall in sein neues Amt ein~ 
geführt. · · · 

·Pastoren 

In den Ruhestand tritt: 
Pastor Dr. Horst Scheune man n, St. Gertrudgemein_de, 
init Wirkung zum 1. 4. 1973 wegen Erreichun'.g der Alters
grenze. 

Berufen wurde: 
Als Pastor auf Lebenszeit der bisherige Hilfsprediger Wolf
gang Grus nick mit Wirküng vom 1. 2. 1973. lhm wurde 
die Pfar:r;-steUe Dom II übe·rtragen; die Einführung . ist am 
18. 2. 1973 erfolgt. 

Ubernommen in den Dienst der Ev.-luth. Kirche in Lübeck 
wurde: ·V:'~t~ 

Pastor Heinrich Gauß mit Wirkung vom 1. 4. 1973 unter 
. gleichzeitiger Be:rufung. iri. die landeskirchliche Pfarrstelle 
· des Studentenpfarramtes. 

Beauftragt _wurde: 
·Pastor{ Hilfsprediger) Lothar Förster, bisher der Luther
g·emeinde zugeordriet, mit der kommissarischen Verwal
tung der IL Pfarrstelle der St. Markusgemeinde ab 19. 3. 
1973. . . 

Vikare 
In das Lehrvikariat übernommen wurde: 

der Kandidat Burkhard Meyer. 

Zweite theologische Prüfung 

Die 2. theologische Prüfllng bestanden, und zwar mit 
;,gut", die Kandidaten 
Dr. Henning P ä. u 1 s e n 
·Heinz Rußmann-

. Immo Zilling er . 

. Ihnen wurde auf Antrag die Anstelhmgsfähigkeit _für Clie, 
Ev.-hith. Kirche in Lübeck verliehen. 
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Ordinationen 

Am 11. 3. 1973 wurden in St. Aegidien ordi11;iert: 
· die Pastoren 

Dr. Henning P au 1 s e n 
Heinz Rußmann · · 
.Immo Zillinger. 

L 
Hilfsprediger 

Als Hilfspr-ediger mit der Amtsbezeichnung „Pastor" 
wurden in den Dienst der Ev.-luth. Kirche in Lübeck über-
nommen: 
Pie Pfarramt_skandidaten 
Heinz _Rußmann mit Wirkung vom 15. 3. 1973 unter 

. . 

Zuordnung zum Dienst in der St. Christophorusgemeinde. 

· Immo Zillinger mit Wirkung vom 15. 3. 1973 unter 
gleichzeitiger Beauftragung mit der koinmissariscb.en Ver
waltung der Pfarrstelle Luther II. 

Kirchenkanzlei 
Ernannt wurden: 

Kirchenoberbaurat Dipl.-Ing. Friedrich. Zimmermann 
zum Kirchen_baudirektor mit Wirkung vom 1. Januar_ 1973 
Kirchenamtmanri Horst· Kairies 
zum Kirchenamtsrat mit Wirkung vom 1. Januar 1973 
Kirchena_mtmann Adolf Tropf . . . 
zuni Kirchenamtsrat mit Wirkung vom 1. Januar 1973. 

VI. -Mitteilungen. 

Der J-q.stizminister · des Landes Schleswig-Holstein hat 
den im Landesdients _stehenden Oberpfarrer Heinz L eh
m an n mit Wirkung voin 1. 2; 1.973 versetzt. Seine Tätig
keit als Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt LübeC:k. ist 
damit beendet. · 
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